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Antrag auf Erteilung 
einer Absonderungsbescheinigung nach § 7 Abs. 1 CoronaVO Absonderung 

 

 

1. Angaben zur Person 

Name Vorname Geburtsdatum 

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort) 

Telefon E-Mail 

 

 
   

 

 

Freitestung für positiv getestete Personen nach § 3 Abs. 4 CoronaVO Absonderung 

Ja 

Nach 7 Tagen Schnelltest 

Nein 

 

3. Angaben zur Absonderung für Kontaktpersonen und Haushaltsangehörige 

Beginn der Absonderung  
Kontaktperson 

 
Haushaltsangehörige(r) 

Hinweis: Kontaktpersonen und Haushaltsangehörige unterliegen keiner Absonderungspflicht und erhalten 
keine Absonderungsbescheinigung, wenn eine der folgenden Voraussetzungen vorliegt: 

 vollständig geimpft und die Impfung nicht länger als drei Monate zurückliegt, 

 genesen und der positive PCR-Nachweis nicht länger als drei Monate zurückliegt, 

 geimpft und eine Auffrischungsimpfung (Boosterimpfung) erhalten haben. 

 

Angaben zur infizierten Person mit der Kontakt bestand 

Name Vorname Geburtsdatum 

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort) 

 

Freitestung für Kontaktpersonen und Haushaltsangehörige nach § 4 Abs. 5 CoronaVO Absonderung 

Ja 

Nach 7 Tagen Schnelltest 

Nein 

 

Bitte fügen Sie Ihre Testergebnisse zur Freitestung diesem Dokument an. 
 

Stand: 12. Januar 2022 

Beginn der Absonderung 

2. Angaben zur Absonderung für positiv getestete Personen 

 


